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Erläuterungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände 
 

I. Unabhängig von dem Verbot mittels städtischer Allgemeinverfügung bestehen bereits 
gesetzliche Verbote aus dem Sprengstoffrecht. Hierzu gehören einmal Verbote im Hinblick auf 
die Kategorie des Feuerwerks. Hiernach sind generell an Silvester verboten: 

 
- Feuerwerke der Kategorien F3 und F4  
- Feuerwerkskörper ohne CE-Kennzeichnung (selbstgebaute Feuerwerkskörper) 

 
II. Darüber hinaus ist der Gebrauch von Feuerwerk an bestimmten Orten verboten. 
 

Nach § 23 Abs. 1 1.SprengV ist Nachstehendes verboten: 

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 
Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen 
Gebäuden oder Anlagen ist verboten. 

Aufgrund des besonders Brandgefahr ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in 
Weinbergen als Rebanlage nach § 23 Abs. 1 1. SprengV und in Wäldern (§ 41 LWaldG) ebenso 
verboten. 

III. § 24 Abs. 2 Nr. 2 1. SprengV bildet die Rechtsgrundlage für die städtische Verordnung. 

Die zuständige Behörde kann allgemein oder im Einzelfall anordnen, dass pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung in bestimmten 
dichtbesiedelten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden zu bestimmten Zeiten auch am 31. 
Dezember und am 1. Januar nicht abgebrannt werden dürfen. Eine allgemeine Anordnung ist 
öffentlich bekanntzugeben. 

 
Hieraus ergibt sich nachstehender Gebrauch von pyrotechnischen Gegenständen. 
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Pyrotechnische 
Gegenstände 

Beispiele 

Ganzjährig  
(und an 
Silvester) 
erlaubt 

An Silvester 
erlaubt  
(31.12. – 
01.01.) 

 

Verbot des Abbrennens 
in unmittelbarer Nähe 
von Kirchen, 
Krankenhäusern, 
Kinder- und 
Altersheimen, 
brandempfindlichen 
Gebäuden oder Anlagen 
(Tankstellen/Tanklager), 
Weinberge, Wälder 

(§23 Abs. 1 1.SprengV) 

Kategorie F2 mit 
ausschließlicher 
Knallwirkung  
(ohne zusätzliche 
Licht-, Rauch- 
oder Farbeffekte) 

(§ 24 Abs. 2 Nr. 2 
1. SprengV ) 

Wunderkerzen X  X  

Knallerbsen X  X  

Knallbonbons X  X  

Tischfeuerwerk X  X  

Kleine Fontänen X  X  

Partyknaller  X  X  

Bengalfeuer X  X  

Brummkreisel X  X  

Raketen   X X  

Fontänen/Vulkane  X X  

Feuerwerksbatterien  X X  

Sonnenräder  X X  

Böller  (X) X X 

Kanonenschläge  (X) X X 

Knallketten  (X) X X 

Knallfrösche  (X) X X 

Schweizer Kracher  (X) X X 
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